
halten, haben die Möglichkeit, sich für den Einkauf von 
ihren Angehörigen monatlich im allgemeinen Vollzug bis 
zu 30 M und im erleichterten Vollzug bis zu 50 M über
weisen zu lassen. In besonderen Fällen kann durch die 
Strafvollzugseihrichtung bzw. das Jugendhaus Taschen
geld gewährt werden.

§ 25

Verantwortung der Arbeitseinsatzbetriebe

1 Die Leiter der Arbeitseinsatzbetriebe haben in Über
einstimmung mit den Leitern der Strafvollzugseinrichtun
gen und Jugendhäuser beim Arbeitseinsatz der Straf
gefangenen zu gewährleisten:

1. die ständige Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen 
des Strafvollzuges,

2. die Erfüllung der Erfordernisse der Erziehung Straf
gefangener durch Arbeit,

3. die rationelle Organisation des Arbeitsprozesses,

4. Voraussetzungen für eine berufliche Qualifikation der 
Strafgefangenen entsprechend den Erfordernissen,

5. die EinbeZ'iehung der Strafgefangenen in den Pro
dukt ionswettfoewerb, in die Neuererbewegung und in 
die regelmäßig durchzuführenden Produktionsbera
tungen. Dazu sind die zweckmäßigsten Formen und 
Methoden zu entwickeln, zu vervollkommnen und 
durchzusetzen,
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